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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festsetzungen und örtli-

chen Bauvorschriften: 

A TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

A.1 Art der baulichen Nutzung   

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

A.1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO 

Im WA sind die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauNVO zulässigen Nutzungen (Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, so-

ziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) gem. § 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig 

und die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 1 Abs. 6 BauNVO 

nicht zulässig. 

A.2 Maß der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 16 – 19 und 21a Abs. 2 BauNVO) 

A.2.1 Grundflächenzahl 

Die in allgemeinen Wohngebieten (WA) nach § 17 BauNVO als Orientierungswert genannte max. 

Grundflächenzahl (GRZ) ist 0,4.  

Im WA 1, WA 2, WA 4, WA 5, WA 6, WA 8 und WA 9 wird die Grundflächenzahl 0,4 festgesetzt.  

Im WA 3/3a und WA 7 wird die Grundflächenzahl 0,5 festgesetzt.  

Die jeweils festgesetzte GRZ darf ausschließlich durch Garagen, Tiefgaragen und Stellplätze mit 

ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis max. 0,6 überschritten werden. 

A.2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Im WA 1, WA 2 und WA 6 ist 1 Vollgeschoss zu errichten. 

Im WA 3/3a, WA 5, WA 7, WA 8 und WA 9 sind 2 Vollgeschosse zu errichten.  

Im WA 4 sind 2 Vollgeschosse mit einem Staffelgeschoss zu errichten. Das Staffelgeschoss muss 

an 4 Seiten, bei Laubenganghäusern an 3 Seiten, zurückspringen. Im Staffelgeschoss ist maximal 

eine Grundfläche von 2/3 des darunter liegenden Geschosses zulässig.   

A.2.3 Höhe der baulichen Anlagen 

Die maximale Gebäudehöhe (GH) bei Gebäuden mit Flachdach oder flach geneigtem (Pult-) Dach 

bezieht sich auf die Oberkante des höchsten Gebäudeteils (z.B. Oberkante Attika). Gemäß § 16 

Abs. 6 BauNVO kann die festgesetzte Gebäudehöhe (GH) durch untergeordnete technische Bau-

teile bzw. bauliche Anlagen (z. B. für Luftwärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Lüftungseinrichtun-

gen, Oberlichter) überschritten werden. Das höchstzulässige Maß der Überschreitung beträgt 1,5 m 

in der Höhe. 

Die maximale Firsthöhe (FH) bezieht sich auf die Oberkante des Dachfirstes bzw. der höchsten 

Dacheindeckung (auch versetzt) zueinander geneigter Dachflächen.  

Die maximale Traufhöhe (TH) bezieht sich auf den Schnittpunkt zwischen Außenkante des Gebäu-

des und der Oberkante Dachhaut. 
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Im WA 1, WA 2 und WA 6 ist eine maximale TH von 4,50 m und eine maximale FH von 7,50 m 

zulässig.  

Im WA 3/3a, WA 5 und WA 9 ist eine maximale TH von 7,00 m und eine maximale FH von 9,50 m 

zulässig.  

Im WA 7 und WA 8 ist eine maximale GH von 7,00 m zulässig. 

Im WA 4 ist eine maximale GH von 10,50 m zulässig.  

Höhenbezugspunkt ist jeweils die Hinterkante der für die Erschließung des betreffenden Grund-

stücks erforderlichen öffentlichen Verkehrsfläche am Grundstück in der Mitte des an die Erschlie-

ßungsstraße angrenzenden Grundstücksabschnitts.  

Die OK FFB des EG darf, soweit Kellerschosse errichtet werden, nicht mehr als 0,5 m über der 

natürlichen/gewachsenen Geländeoberfläche oder, soweit aufgefüllt wird, nicht mehr als 0,5 m über 

der neu hergestellten Geländeoberfläche liegen. 

 

 

A 2.3a Gebäude, die hangaufwärts oder hangabwärts von der Erschließungsstraße abrücken 

 

Bei Gebäuden oberhalb (hangaufwärts) der Erschließungsstraße, von der sie erschlossen werden 

(Zufahrt), wird, wenn sie weiter hangaufwärts errichtet werden, die maximale TH, FH oder die GH um 

die Differenz X zwischen der OK FFB und dem Höhenbezugspunkt erhöht, wenn sie hangaufwärts mit 

OK FFB des EG oberhalb des Straßenniveau errichtet werden. 

Bei Gebäuden, die unterhalb (talseitig/hangabwärts) der Erschließungsstraße liegen, von der sie er-

schlossen werden (Zufahrt) wird die maximale TH, FH oder GH um die Differenz Y zwischen der OK 



Schwabenheim Entwurf – Bebauungsplan „Am Klostergarten“   Seite 3 / 19 

MVV REGIOPLAN Festsetzungen, örtliche Bauvorschriften, Hinweise  30 November 2025 

FFB des EG und dem Höhenbezugspunkt verringert, wenn sie hangabwärts mit OK FFB des EG un-

terhalb des Straßenniveau errichtet werden.  

Die OK FFB des EG darf, soweit Kellerschosse errichtet werden, nicht mehr als 0,5 m über der natür-

lichen/gewachsenen Geländeoberfläche oder, soweit aufgefüllt wird, nicht mehr als 0,5 m über der 

neu hergestellten Geländeoberfläche liegen. 

Höhenbezugspunkt ist jeweils die Hinterkante der für die Erschließung des betreffenden Grundstücks 

erforderlichen öffentlichen Verkehrsfläche am Grundstück in der Mitte des an die Erschließungsstraße 

angrenzenden Grundstücksabschnitts.  

A 2.3b Gebäude entlang der Straßen in Hanglinie  

Werden Gebäuden von einer in Hanglinie abfallenden Erschließungsstraße (hier von Nordost nach Süd-

west) erschlossen (Zufahrt) wird der grundstückbezogene Höhenbezugspunkt an der Hinterkante der ab-

fallenden Erschließungsstraße ermittelt, indem von der am weitesten talseitig/hangabwärts liegende Ge-

bäudeaußenkante waagrecht das Lot auf die Straßenhinterkante gefällt wird. Die maximale TH, FH oder 

GH werden hangabwärts/talseitig dort gemessen, wo sie im Grundriss dem Lot zum Höhenbezugspunkt 

am nächsten liegt.  

 

Bei Grenzbebauung/Doppelhäusern sowie für Garagen oder Nebenanlagen in den Abstandsflächen zu den 

Nachbargrundstücken sowie für die Ermittlung dieser Abstandsflächen ist der Höhenbezugspunkt dort, wo 

die maßgebliche Grundstücksgrenze auf die Hinterkante der für die Erschließung der Grundstücke erfor-

derlichen öffentlichen Verkehrsfläche trifft.  

Die maximale Höhe von Nebenanlagen ist 3 m. 

Stützmauern für Auffüllungen oder Abgrabungen zwischen Ober- und Unterlieger müssen ab einer Höhe 

von 1,50 m terrassiert mit mindestens 1 m horizontalem Versatz errichtet werden.  

 

 

Böschungen zu den Nachbargrundstücken dürfen nicht steiler als 45° angelegt werden.  

talseitig/hangabwärts 

max.1,5m Höhe 

max.1,5m 

Mind. 1m versetzt 
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A.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen, Stellung der baulichen 

Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)  

Im WA 1, WA 5 und WA 9 sind nur Einzelhäuser (E) und Doppelhäuser (D) bei offener Bauweise 

(o) zulässig.  

Im WA 2, WA 4 und WA 6 sind nur Einzelhäuser (E) bei offener Bauweise (o) zulässig.  

Im WA 3 und WA 3a sind nur Hausgruppen/Reihenhäuser (H) bei offener Bauweise (o) zulässig.  

Im WA 7 ist eine abweichende Bauweise (a) als Haus-Hof-Bauweise (HH) zulässig. Zulässig ist ein 

straßennah (an der Baulinie) errichtetes, winkelförmiges Gebäude mit einseitiger (Grenze mit Bauli-

nie) Grenzbebauung ohne Fenster, welches einen nach Südwesten orientierten Gartenhof um-

grenzt. Ohne Grenzbebauung Grenzabstand gemäß Planzeichnung. 

Im WA 8 ist eine abweichende Bauweise (a) als Gartenhofbauweise (G) zulässig. Zulässig ist ein 

straßennah (an der Baulinie) errichtetes winkelförmiges Gebäude mit zweiseitiger Grenzbebauung 

ohne Fenster, welches einen nach Südwesten orientierten Gartenhof umgrenzt. 

A.3.1 Soweit im WA 1 die Stellung der Hauptgebäude durch Planeinschrieb vorgeben ist, hat sich die 

Firstrichtung der Gebäude an den in der Planzeichnung dargestellten Richtungsangaben auszurich-

ten.  

A.3.2 Doppelhäuser sind so zu errichten, dass ihre Längsachse parallel zur Achse der das Baugrundstück 

erschließenden Straßenverkehrsfläche bzw. bei Vorgabe durch Planeinschrieb entsprechend der 

vorgegebenen Richtungsvorgabe mit der Traufe zur Straße ausgerichtet ist (traufständiges Ge-

bäude). Von dieser Festsetzung kann eine Ausnahme erteilt werden, wenn gesichert ist, dass auf 

dem Nachbargrundstück, an das angebaut wird, dieselbe Gebäudestellung und bei Gebäuden mit 

Pultdach dieselbe Gebäudeorientierung zur Ausführung kommt.  

A.4 Breite der Baugrundstücke  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 

A.4.1 In WA 3 wird die Grundstücksbreite (Hausbreite) der Grundstücke, die keine Endgrundstücke sind, 

auf 6 m festgesetzt. 

A.4.2 In WA 3a und WA 5 wird eine Mindestbreite der Grundstücke (Hausbreite) von 6 m festgesetzt. 

A.4.3 In WA 1 und WA 9 wird die Grundstücksbreite eines Grundstücks, das für eine Doppelhaushälfte 

vorgesehen ist, auf mindestens 9 m festgesetzt (auch bei unechten Doppelhäusern).  

A.5 Zulässigkeit von Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

A.5.1 Stellplätze, Garagen (gem. § 12 BauNVO) sowie Carports und Nebenanlagen (gem. § 14 BauNVO) 

sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und in den entsprechend gekennzeichneten 

Flächen und nur gemäß Planeinschrieb zulässig.   

In WA 1 müssen Garagen und Carports einen Mindestabstand von 5,00 zur Straße einhalten. 

A.5.2 In WA 4 sind alle gemäß kommunaler Stellplatzverordnung nachzuweisenden Stellplätze inkl. ggf. 

erforderlicher Behindertenstellplätze ausschließlich in einer Tiefgarage zulässig, wenn für das Ge-

bäude mit seinen WE mehr als 8 Stellplätze nachzuweisen sind.  



Schwabenheim Entwurf – Bebauungsplan „Am Klostergarten“   Seite 5 / 19 

MVV REGIOPLAN Festsetzungen, örtliche Bauvorschriften, Hinweise  30 November 2025 

A.5.3 Gartenhäuschen, Zufahrten sowie Nebenanlagen für die Versorgung, Fahrradab-/Unterstellanlagen, 

Abwasserbeseitigung und fernmeldetechnische Anlagen sind auch außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksfläche zulässig. Gartenhäuschen sind in den Vorgärten zwischen Gebäude und Er-

schließungsstraße(n) nicht zulässig.  

A.5.4 Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sind, sofern sie selbstständige Gebäude im Sinne von § 2 

Abs. 2 LBauO sind, nur bis zu einer Grundfläche von 12 m² zulässig. 

A.5.5 Bei Gebäuden ab 4 WE sind zusätzlich zu den Pkw-Stellplätzen je WE mindestens 2 Fahrradabstell-

plätze mit jeweils 0,80 x 2,00 m auf dem Grundstück nachzuweisen.   

A.6 Zahl der Wohnungen pro Wohngebäude   

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)  

Im WA 1, WA 2, WA 3/3a und WA 6 ist eine WE pro Wohngebäude zulässig.  

Im WA 5, WA 8 und WA 9 sind max. 2 WE pro Wohngebäude zulässig.  

Im WA 7 sind max. 3 WE pro Wohngebäude zulässig.  

Im WA 4 sind max. 8 WE pro Wohngebäude zulässig.  

A.7 Verkehrsflächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)  

A.7.1 Öffentliche Verkehrsflächen 

Für die Ringstraße als Haupterschließungsstraße im Gebiet wird als Wohnstraße eine Fahrbahn-

breite von 6,50 m festgesetzt.  

Die Anbindung an den bereits ausgebauten Erschließungsabschnitt des Weges zur Wackernheimer 

Straße erfolgt mit 5,50 m Breite.  

Im Osten wird zur Erschließung der Baugrundstücke ein Stichweg mit einer Fahrbahnbreite von 

4,50 m und mit einem Wendehammer mit 15,00 m Durchmesser festgesetzt.  

Konstruktive Maßnahmen der Verkehrsflächen wie die Fundamente/ Rückenstützen der Bordsteine 

sind auf den angrenzenden Grundstücken zu dulden. 

A.7.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung – Anliegerstraße  

Ausschließlich die Anlieger dürfen die Stiche entlang der Hausgruppen/Reihenhäuser nutzen.  

A.7.3 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung – Weg für die Landwirtschaft 

Zur Anbindung des landwirtschaftlichen Weges am nordwestlichen Ortsrand über den neuen Kreis-

verkehrsplatz an die L 428 wird ein Verbindungsweg für die Landwirtschaft gemäß Planzeichnung 

festgesetzt.  

A.7.4 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung – Notzufahrt  

Für Rettungsfahrzeuge wird gemäß Planzeichnung die Anliegerstraße zwischen den privaten Stell-

platzanlagen nach Norden als Notzufahrt zur Anbindung an die Wackernheimer Straße festgesetzt. 

A.7.5 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - Quartiersplatz 

Im Zentrum des Wohngebietes wird durch die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche als 

Quartiersplatz ein vielfältig nutzbarer öffentlicher Aufenthaltsraum geschaffen.  
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A.7.6 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - Fußwege 

Zwischen dem Parkstreifen und der Friedhofsmauer stellt ein Fußweg die Verbindung zum Eingang 

in den Friedhof her.  

Vom Wendehammer im Südosten wird gemäß Planzeichnung ein Fußweg als Verbindung zum be-

stehenden Weg zur Ingelheimer Straße festgesetzt. 

A.7.7 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung – Parkplatz, Parkstreifen 

Für Besucher des Wohngebietes und des Friedhofs wird im Nordwesten ein öffentlicher Parkplatz 

und am Nordostende des Friedhofs ein Parkstreifen festgesetzt.  

A.7.8 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung – Bushaltestelle 

Am nordwestlichen Ortsausgang wird eine Bushaltestelle und deren Zuwegung festgesetzt.  

A.8 Versorgungsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 

A.8.1 Umspannstationen 

Für die benötigte Umspannstation wird eine Fläche von 5,00 m x 8,00 m bereitgestellt.  

A.9 Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versi-

ckerung von Niederschlagswasser  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Zur Retention auf den privaten Grundstücken ist das auf den Grundstücken anfallende Nieder-

schlagswasser in einer Retentionszisterne, ausgelegt für ein 20-jährliches Regenereignis, zu sam-

meln und gedrosselt abzuleiten. Der Drosselabfluss der Retentionszisternen ist mittels Retentions-

drossel auf Qdr = 1,0 l/s je 1.000 m² Grundstücksfläche einzustellen. Die Abflussdrossel hat zu ge-

währleisten, dass sich der Retentionsraum nach Einstau selbsttätig wieder entleert. Die Ausfüh-

rungsart, Lage und Größe der Zisterne ist im Baugesuch nachzuweisen. Die Nutzung der Retenti-

onszisterne durch zusätzliches Volumen als Brauchwasserzisterne ist möglich.  

Das auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser ist über die Straßenrin-

nen und die in den Rinnen angeordneten Straßenabläufe in den Regenwasserkanal einzuleiten. Der 

Regenwasserkanal dient der zielgerichteten Einleitung des Niederschlagswassers in das zentrale 

Regenrückhaltebecken (RRB). Von dort erfolgt die auf den Status Quo gedrosselte Ableitung über 

den bestehenden Graben in die südwestlich gelegene Selz. 

Gemeinschaftliche Mülltonnenstandplätze sind durch Planzeichen festgesetzt. 

A.10 Öffentliche und private Grünflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

A.10.1 Öffentliche Grünfläche - Fläche für Regenrückhaltebauwerk (RRB) 

Das Grundstück für das Regenrückhaltebauwerke wird als öffentliche Grünfläche festgesetzt. Die 

Flächen der Regenrückhaltebauwerke werden auch als Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Die Fläche ist unter Wahrung der Funktionsfä-

higkeit als extensive Wiesenfläche anzulegen und zu unterhalten.  
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A.10.2 Öffentliche Grünfläche – Wiesenflächen 

Zur Abgrenzung gegenüber der L 428 und zur Gestaltung des Ortseingangs wird im Nordwesten ein 

Wiesenfläche mit Bäumen festgesetzt. Sie wird auch als Fläche zum Schutz, zur Pflege und Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt.  

Als Abstandsfläche zwischen den Baugrundstücken und dem Friedhof wird auf dessen Nordwest-

seite ein 3,00 m breiter Wiesenstreifen/Wiesenweg festgesetzt.  

A.10.3 Öffentliche Grünfläche – Entwässerungsgraben  

Der bestehende Entwässerungsgraben am nordwestlichen Ortsrand wird als Wiesengraben festge-

setzt. Der bestehende Graben ist unter Wahrung der Funktionsfähigkeit als extensive Wiesenfläche 

zu unterhalten.  

A.10.4 Öffentliche Grünfläche – Leitungstrasse  

Zum Schutz der bestehenden Trinkwasserdruckleitung wird im Westen ein 4,00 m breiter Wiesen-

streifen festgesetzt. Die Fläche ist als extensive Wiesenfläche anzulegen und zu unterhalten.  

A.10.5 Private Grünflächen – Stellplatzanlagen und Mülltonnenstandplätze als Gemeinschaftsanlagen  

Stellplatzanalgen als Gemeinschaftsanlagen sind gemäß den planzeichnerischen Festsetzungen 

einzugrünen und dauerhaft zu unterhalten. Bäume und Gehölze sind bei Abgang zu ersetzen.  

Mülltonnenstandplätze sind durch Bepflanzung abzuschirmen. 

A.11 Gebiete, in denen bei der Errichtung baulicher Anlagen bestimmte bauliche oder technische 

Maßnahmen getroffen werden müssen, die der Vermeidung oder Verringerung von Hochwas-

serschäden einschließlich Schäden durch Starkregen dienen, sowie die Art dieser Maßnah-

men   

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB) 

A.11.1 Außengebietswasserableitung 

Der bestehende Entwässerungsgraben am nordwestlichen Ortsrand ist unter Wahrung der Funkti-

onsfähigkeit als extensive Wiesenfläche zu unterhalten. An der Nordwestecke des Baugebietes soll 

durch Anpassung des Quer- und Längsgefälles verhindert werden, dass das über den Flurweg an-

kommende Außengebietswasser am nordöstlichen Ortsrand zur Wackernheimer Straße abfließt. 

A.12 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 25 BauGB) 

A.12.1 Mindestbegrünung  

Die nichtüberbauten Flächen der bebaubaren und bebauten Grundstücke müssen nach 

§ 10 (4) LBauO Grünflächen sein. Kies- und Schotter(vor)gärten sind damit unzulässig.   

Die Gärten/Grünflächen sind zu mindestens 30% naturnah mit standortheimischen Gehölzen anzu-

legen. Pro 2 m² Pflanzfläche ist dort mindestens 1 Strauch zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu 

erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Sträucher sind in der Mindestqualität von 2 x verpflanzt, 

in Gruppen von 3 bis 5 Stück der gleichen Art zu pflanzen.  

Je angefangene 250 m² Grundstücksfläche ist auf den Baugrundstücken ein standortheimischer 

(Obst-) Baum II. Ordnung mit Stammumfang von mindestens 12/14 cm, mind. 3 x verpflanzt, nach 

den FLL-Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten 

und bei Abgang zu ersetzen.  
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Entlang des Ortsrandes sind auf den Grundstücken zur Eingrünung durchgehende Grenzhecken 

aus standortheimischen Gehölzen von mindesten 2 m Breite anzupflanzen (M 4). Vorgaben der 

Planzeichnung für Baumpflanzungen am Ortsrand werden auf die obige allgemeine Pflanzbindung 

für Bäume angerechnet. Die Baumstandorte der Planzeichnung sind nicht lagegenau.  

A.12.2 Dachbegrünung 

Bei einer Neigung von 15° und weniger sind die Dächer der Hauptgebäude und der Garagen gemäß 

den Richtlinien der FFL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) extensiv 

zu begrünen und dauerhaft begrünt zu erhalten. Im WA 4, WA 7 und WA 8 sind ausschließlich Flach-

dächer oder flachgeneigte Dächer bis zu einer Neigung von max. 15° zulässig, die gemäß den Richt-

linien der FFL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) extensiv zu begrü-

nen und dauerhaft begrünt zu erhalten sind. Die Überstellung mit Solaranlagen ist zulässig.  

A.12.3 Öffentlicher Straßenraum und Grünflächen 

Im Straßenraum, auf dem Quartiersplatz und auf den öffentlichen Grünflächen (M 1, M 2, M 3) ist 

die gemäß Planzeichnung festgesetzte Anzahl an Bäumen als Laubbaum 2. Ordnung anzupflanzen, 

zu pflegen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Standorte der Planzeichnung 

sind nicht lagegenau. Sie sind im Rahmen der Erschließungsplanung festzulegen.  

Die anzupflanzenden Laubbäume sind mit Stammumfang von mindestens 18-20 cm, mind. 3 x ver-

pflanzt, nach den FLL-Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen zu pflanzen. Im Bereich der Stell-

plätze und Fahrbahnen muss eine Standortoptimierung durch den Einbau eines verdichtungsfähigen 

Wurzelsubstrats mit mindestens 12 m³ pro Baum erfolgen. Die Baumscheiben sind zu begrünen.  

Die Wiesenflächen M 2 und M 3 werden als Blühwiese angelegt und extensiv gepflegt. 

Die Wiesenfläche M 1 ist unter Wahrung der Funktionsfähigkeit des RRB als extensive Wiesenfläche 

anzulegen und zu unterhalten. 

A.12.4 Dezentrale Regenwasserrückhaltung 

Das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser ist innerhalb der privaten Grundstücke 

in einer Retentionszisterne zurückzuhalten und nur gedrosselt abzuleiten.   

Die Retentionszisternen, können vergrößert werden und ausschließlich Wasser aus diesem Zusatz-

volumen kann dann der Niederschlagswassernutzung dienen (Brauchwasser, z.B. für die Gartenbe-

wässerung). 

A.12.5 Stellplätze, Tiefgaragen 

Alle Stellplätze, Zufahrten und Wegeflächen sind wasserdurchlässig (z.B. mit Rasengittersteinen, 

wasserdurchlässigen Betonsteinen, wassergebundene Decke, etc.) herzustellen.   

Tiefgaragen und Tiefgaragenteile außerhalb der Umfassungsmauern von Gebäuden sind mit einer 

Erdschicht von mindestens 0,6 m zu überdecken und gärtnerisch anzulegen. Dies gilt nicht für Tief-

garagenteile, die durch Wintergärten, Terrassen und Stellplätze überdeckt werden. 

A.12.6 Insektenschutz 

Innerhalb des Geltungsbereichs sind für die Außenbeleuchtung ausschließlich Lampen mit warm-

weißen zum Boden gerichteten LED-Leuchten zulässig. Himmelstrahler sind unzulässig. 
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A.12.7 Externe Ausgleichsmaßnahmen auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen 

(§ 1a Abs. 3 i.V.m. § 9 Abs 1a und § 135a Abs. 2 BauGB)  

Sonstige geeignete Maßnahmen zum Ausgleich auf gemeindeeigenen Flächen. Die externen Maß-

nahmenflächen sind Teil der Waldökokontofläche Schwabenheim OEK-1410447465826. Hier wur-

den zunächst auf 36.447 m², dann auf 10.710 m² und nochmals auf 4.907 m² in der Summe auf 

52.064 m² Ackerfläche vom Forstrevier Ober-Olm ein Mischwald inkl. Waldrand angelegt und ge-

pflegt. Zur Kompensation der durch die Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbereich nicht vollständig 

ausgleichbaren Beeinträchtigungen erfolgt eine Abbuchung von 11.512 m2. 

 

A.13 Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Entlang der Grenze zum Friedhof wird auf dem Flurstück 78 vom Stichweg im Südosten bis zur 

Ingelheimer Straße (L 428) ein 4 m breiter Korridor mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu 

Gunsten des Abwasserzweckverbands Untere Selz (AVUS) festgesetzt und durch Eintragung einer 

Dienstbarkeit gesichert. Zum Schutz der Kanaltrassen sind Baumpflanzung im Korridor unzulässig.  

A.14 Flächen für Gemeinschaftsanlagen für bestimmte räumliche Bereiche wie Kinderspielplätze, 

Freizeiteinrichtungen, Stellplätze und Garagen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB) 

In den in der Planzeichnung den Haugruppen zugeordneten Stellplatzanlagen als Gemeinschafts-

anlagen sind in der Umlegung den Baugrundstücken Stellplätze mit dem Ziel zuzuordnen, dass die 

Fußwegeverbindung weitgehend die gleiche Länge haben.  

A.15 Gebiete, in denen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt 

verwendet werden dürfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 a) und b) BauGB) 

A.15.1 Verbot der Verwendung fossiler Brennstoffe  

Im Geltungsbereich ist die Verwendung fossiler Brennstoffe zur Wärmeerzeugung und Energiever-

sorgung der Gebäude nicht zulässig. 
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A.16 Vorkehrungen gegen schädliche Umwelteinwirkungen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

A.16.1 Passiver Lärmschutz – Verkehrslärm der L 428 

Für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen sind unter Berücksichtigung der Raumarten und Nutzun-

gen die nach Tabelle 7 der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau, 2018-01) aufgeführten Anforderun-

gen der Luftschalldämmung einzuhalten. Die Schallschutzklassen der Fenster ergeben sich aus dem 

maßgeblichen Außenlärmpegel nach der DIN 4109 und der VDI Richtlinie 2719, Tabelle 2, in Ab-

hängigkeit von Fenster- und Wandgrößen aus den maßgeblichen Außenlärmpegeln (KOEHLER & 

LEUTWEIN; 18.10.2024). Für Räume mit Schlaf- oder Aufenthaltsnutzung sind, wenn sie nicht durch 

die Grundrissorientierung auf der lärmabgewandten Seite liegen, ab dem maßgeblichen Außenlärm-

pegel von 65 dB (Lärmpegelbereich IV) Lüftungsanlagen mit geringem Eigengeräusch vorzusehen.  

Im Lärmpegelbereich III wird dies für Fenster der schutzbedürftigen Räume nach DIN 4009 empfoh-

len.  

 

Bei Nacht in 7,50 m Höhe (KOEHLER & LEUTWEIN; 18.10.2024) 
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Sofern für die einzelnen Gebäudefronten oder Außenbereiche im Einzelfall geringere Lärmpegelbe-

reiche nachgewiesen werden, beispielsweise bei künftig abschirmender Nachbarbebauung, können 

für die Außenbauteile entsprechend geringere Schalldämmmaße berücksichtigt werden. 

A.16.2 Aktiver und passiver Lärmschutz – Gewerbelärm 

Im WA 2 und WA 6 ist nur ein Vollgeschoss zulässig. 

Im WA 2 sind an der Nordost- und Nordwestseite Räume mit Schlaf- oder Aufenthaltsnutzung und 

zu öffnenden Fenstern nicht zulässig und durch eine entsprechend Grundrissorientierung auszu-

schließen, sofern nicht durch Nebenanlagen (z.B. Garage) vor der Nordostfassade an der Nordost-

fassade oder durch eine Mauer (-scheibe) mit Fassadenhöhe als Verlängerung der Nordostfassade 

bis zur Grundstücksgrenze an der so abgeschirmten Nordwestfassade ein ausreichender Lärm-

schutz nachgewiesen wird. 

Sofern für die einzelnen Gebäudefronten geringere Lärmpegelbereiche nachgewiesen werden, bei-

spielsweise bei Verlagerung/Einstellung der ursächlichen Emissionen, können die Lärmschutzmaß-

nahmen gemäß einem aktuellen Lärmgutachten reduziert werden. 

A.17 Aufschüttungen zur Herstellung des Straßenkörpers  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Auf den privaten Grundstücken entlang der Straßenbegrenzungslinien sind Flächen für Auffüllungen 

und Abgrabungen zur Herstellung des Straßenkörpers grundsätzlich bis zu einer Höhe von max. 1 m 

zulässig. 

Fundamente von Beleuchtungsanlagen, Nebenanlagen und Bordsteinen sind auf den privaten 

Grundstücken zu dulden.  
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B SATZUNG ÜBER ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEMÄß § 88 LANDESBAUORDNUNG 

RHEINLAND-PFALZ (LBAUO) 

B.1 Dachform- und Dachgestaltung (§ 88 Abs. 1 LBauO) 

B.1.1 Glänzende und reflektierende Materialien (Glas ausgenommen), grelle Farbanstriche auf mehr als 

25% der Fassade einer Gebäudeseite, Kunststoff- und Metallverkleidungen für Fassaden sind un-

zulässig. 

B.1.2 Die Materialwahl von Dacheindeckungen, Dachverkleidung sowie Regenrinnen und Regenabfluss-

rohren ist so vorzunehmen, dass von ihnen und dem anfallenden Niederschlagswasser keine Bo-

denverunreinigungen ausgehen können.  

B.1.3 Bei Doppelhäusern sind beide Doppelhaushälften mit derselben Dachform und -neigung auszufüh-

ren. Gegeneinander versetzte Pultdächer mit durchgehend gleicher Höhe des Hauptfirstes gelten 

als Satteldächer.  

Die Dachform und Dachneigung werden im Geltungsbereich entsprechend der folgenden Angaben 

festgelegt.  

WA 1, WA 2, WA 3 und WA 5 

Satteldach     20° -  40° 

WA 4, WA 7, WA 8 und WA 9  

Flachdach, flachgeneigtes Dach     0° - 15° 

Garagen und Nebengebäude: 

Flachdach, flachgeneigtes Dach     0° - 15° 

sofern die Garage oder das Nebengebäude nicht in das Hauptgebäude integriert ist. 

B.1.4 Dächer mit einer Neigung kleiner/ gleich 15° sind zu begrünen. Dies gilt nicht für Dachgauben. Frei-

sitze/Dachterrassen sind bis zu einem Anteil von maximal 30 % der Gesamtdachfläche zulässig. 

B.2 Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 LBauO) 

Einfriedungen dürfen entlang der öffentlichen Verkehrsfläche(n) eine Höhe von max. 1,00 m über 

Straßenhöhe nicht überschreiten. Zwischen den Baugrundstücken ist die aktuelle Geländehöhe der 

Grundstücksgrenze der Bezugspunkt für die zulässige Höhe nach LBauO. 

B.3 Außenantennen (§ 88 Abs. 1 LBauO) 

Parabolantennen, die auf Dachflächen installiert werden, sind ausschließlich in der Farbe der Dach-

eindeckung zulässig.  

B.4 Stellplatzverpflichtung (§ 88 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. § 47 LBauO) 

Es gilt die Stellplatzsatzung der Ortsgemeinde in ihrer jeweils aktuellsten Fassung. Fassung vom 

16.06.2000 
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C NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN / HINWEISE 

Mit den nachrichtlichen Übernahmen und Hinweisen werden keine kommunalen Planungsziele formuliert. 

Sie ersetzen auch nicht die eigenständige Recherche und Beachtung von Gesetzen und Normen durch die 

Baufirmen sowie die Bauherren und ihre Architekten. 

C.1 Genehmigungsvorbehalt und künftiger Gewässerrandstreifen an Gewässern III. Ordnung 

Der namenlose Graben im Nordwesten ist gemäß § 3 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) 

ein Gewässer III. Ordnung, so dass gemäß § 31 LWG in einem Abstand von bis zu 10 m von der 

Uferlinie ein Genehmigungsvorbehalt für Anlagen im Sinne des § 36 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

gilt.  

Die geplante Novellierung des LWG sieht außer an Gewässern mit untergeordneter Bedeutung künf-

tig in § 33 die Einführung eines generellen Gewässerrandstreifen von 5 m vor, in dem die Errichtung 

baulicher Anlagen verboten ist. 

C.2 Anbauverbotszone der L 428 

20 m vom Fahrbahnrand gilt an Landstraßen nach § 22 LStrG ein Bauverbot.  

C.3 Grenzabstände 

Bei Einfriedungen und Pflanzungen im Plangebiet sind auf den Privatgrundstücken die gesetzlichen 

Grenzabstände gemäß Landesnachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz einzuhalten.  

C.4 Pflichten des Eigentümers  

Jedem Bauantrag ist ein Grünordnungs-/Freiflächenplan zum Nachweis der Mindestbegrünung bei-

zufügen. 

Jedem Bauantrag ist ein Boden- und Baugrundgutachten mit auf den Einzelfall abgestimmten Emp-

fehlungen zur Bauwerksgründung und -abdichtung vorzulegen.  

Bei Erdarbeiten sind die Vorschriften der Versorgungsträger zu beachten. Bepflanzungen sind so 

vorzunehmen, dass die Versorgungsleitungen nicht gefährdet werden. Bauwerke sind so zu grün-

den, dass mit einer Gefährdung unterirdischer Leitungen nicht zu rechnen ist. 

Die Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) sind zu beachten. Gemäß Landesbo-

denschutzgesetz sind Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder 

Altlast unverzüglich der zuständigen Behörde (SGD Süd Regionalstelle Wasserwirtschaft, Boden-

schutz; Mainz) mitzuteilen. Anfallender Oberboden / Baugrubenaushub ist in Mieten < 2,0 m ab- oder 

zwischenzulagern. Es darf generell nicht entlang der hangseitigen Böschungsschulter gelagert wer-

den. 

Die Materialwahl von Dacheindeckungen, Dachverkleidungen sowie Regenrinnen und Regenab-

flussrohren ist so vorzunehmen, dass von ihnen und dem anfallenden Niederschlagswasser keine 

Boden-, Gewässer- oder Grundwasserverunreinigungen ausgehen können. 

In Wohngebieten zumal am Hang wird bei Starkregenereignissen Regenwasser oberflächig ab- und 

aus dem Baugebiet herausgeleitet. Längs- und Querneigung sowie die Bordsteine der Straßen wer-

den entsprechend ausgestaltet. Unabhängig davon sollten die Baugrundstücke ebenfalls für die Ab-

leitung des Regenwassers bei Überflutung modelliert und die Gebäude durch geeignete Objekt-

schutzmaßnahmen, wie beispielsweise im Merkblatt DWA-M 553 dargelegt, gesichert werden.  

Der Eigentümer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper 

der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie Kennzei-

chen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück zu dulden (§ 126 Abs. 

1 BauGB). 
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C.5 Artenschutz 

Voraussetzung für die Rechtskraft des Bebauungsplanes ist, dass zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-

tens die mit dem Bebauungsplan zulässig werdenden Bauvorhaben keine Verbotstatbestände nach 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG auslösen. Hierzu zählt auch die Störung artenschutzrelevanter Tierarten, 

durch die Bautätigkeit während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten, sofern sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population der gestörten Art 

verschlechtert. 

Je weiter das In-Kraft-Treten des Bebauungsplans zurückliegt, desto eher besteht, da die Natur ei-

nem steten Wandel unterliegt, die Möglichkeit, dass die dem Bebauungsplan, seinen Vorgaben und 

seiner Rechtskraft zu Grunde liegenden Erfassungen und Beurteilungen nicht mehr zutreffen. Jedem 

nicht unmittelbar nach Abschluss der öffentlichen Erschließung des Baugebietes gestellten Bauan-

trag sollte daher eine entsprechend qualifizierte Beurteilung des aktuellen Bestands und der mög-

licherweise seit In-Kraft-Treten des Bebauungsplans veränderten artenschutzrechtlichen Konfliktsi-

tuation beigelegt werden.  

Nach § 69 BNatSchG können Zuwiderhandlungen gegen die §§ 39 und 44 BNatSchG als Ordnungs-

widrigkeit mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.   

C.6 Archäologische Bodenfunde 

Die Vorgaben des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (DSchG) sind zu beachten. 

Sollten bei der Durchführung der vorgesehenen Baumaßnahmen archäologische Funde oder Be-

funde entdeckt werden, sind diese umgehend bei der zuständigen Stelle (Denkmalfachbehörde, 

Landesarchäologie, Außenstelle Mainz) anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach Erstattung der Anzeige im un-

veränderten Zustand zu erhalten und soweit zumutbar, in geeigneter Weise vor Gefahren für die 

Erhaltung des Fundes zu schützen. Auf Antrag kann die Denkmalfachbehörde die Frist verkürzen; 

sie soll der Fortsetzung der Arbeiten, die zur Erhaltung des Fundes oder der Fundstelle unterbrochen 

werden mussten, zustimmen, wenn die Unterbrechung unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen 

würde (§ 18 DSchG).  

Auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes über Ordnungswidrigkeiten (§ 33 DSchG) wird 

hingewiesen. 

C.7 Kampfmittel 

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde bisher keine Erkundung auf vorhandene 

Kampfmittel durchgeführt. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, sind die Arbeiten 

aus Sicherheitsgründen umgehend einzustellen und der Kampfmittelräumdienst (KMRD) des Lan-

des Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen (ADD Neustadt). 

C.8 Boden: Bauwerksabdichtung 

Bauwerksabdichtungen sind bauwerksspezifisch zu planen. Hierbei sind hangseitige Schichtwas-

serzutritte zu berücksichtigen, die bereichsweise oberflächennah erfolgen. Des Weiteren ist zu be-

achten, dass unterkellerte Gebäude in gering durchlässigen Baugrund einbinden können und sich 

im Hinterfüllungsbereich der Arbeitsräume ggf. Sickerwasser aus Niederschlägen aufstauen kann 

(drückendes Wasser) und dieses, sofern nicht abgeleitet wird oder entsprechende Abdichtungen 

(„Weiße“/ „Schwarze“ Wanne) erfolgen, zu Durchfeuchtungsschäden führt. Bei nicht unterkellerten 

Gebäuden wird eine Ausführung der Bodenplatte in WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) emp-

fohlen. 
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C.9 Boden: Oberboden / Baugrubenaushub 

Grundsätzlich hat der zurückliegende Weinbau zur Anreicherung von Kupfer und Nickel in den Bö-

den geführt. Die Prüfwerte für Wohngebiete der BBodSchVO werden im Allgemeinen nicht erreicht. 

Die Bauherren werden u.a. durch das Gutachten in der Anlage der Begründung auf diese Vorbelas-

tung hingewiesen. 

C.10 Entwässerungssysteme 

Im Baugebiet sieht das Entwässerungskonzept ein Trennsystem vor.  

Zur Retention auf den privaten Grundstücken ist das auf den Grundstücken auf allen befestigten 

Flächen anfallende Niederschlagswasser in einer Retentionszisterne ausgelegt für ein 20-jährliches 

Regenereignis zu sammeln und gedrosselt abzuleiten. Der Drosselabfluss der Retentionszisternen 

ist mittels Retentionsdrossel auf Qdr = 1,0 l/s je 1.000 m² Grundstücksfläche einzustellen. Der Dros-

selabfluss der Zisterne ist in den Regenwasserkanal einzuleiten. Die Abflussdrossel hat zu gewähr-

leisten, dass sich der Retentionsraum nach Einstau selbsttätig wieder entleert. Die Ausführungsart, 

Lage und Größe der Zisterne ist im Baugesuch nachzuweisen.  

Die Nutzung der Retentionszisterne durch zusätzliches Volumen auch als Brauchwasserzisterne ist 

möglich und wird empfohlen.  

Das auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Niederschlagwasser ist über die Straßenrinnen 

und die in den Rinnen angeordneten Straßenabläufe in den Regenwasserkanal einzuleiten. Der Re-

genwasserkanal dient der zielgerichteten Einleitung des Niederschlagswassers in die zentralen Re-

genrückhaltebauwerk (RRB). Von dort erfolgt die auf den Status Quo gedrosselte Ableitung in die 

Selz.  

C.11 Radonvorsorge 

Gemäß § 121 Abs. 1 StrlSchG sind bis Ende 2020 Radonvorsorgegebiete auszuweisen, wenn be-

stimmte Kriterien erfüllt sind. Geologische Untersuchungen des Bundesamts für Strahlenschutz so-

wie vom Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz beauftragte Mes-

sungen im Boden haben gezeigt, dass in keinem Landkreis von Rheinland-Pfalz ein Vorsorgegebiet 

ausgewiesen werden muss. 

Dies wird durch die Radonmessungen in der Raumluft von Häusern belegt, die seit 2003 im Auftrag 

des Ministeriums durchgeführt wurden. 

Radonvorsorgegebiete sind Gebiete, für die erwartet wird, dass der Referenzwert für Radon von 

300 Bq/m³ in einer beträchtlichen Zahl von Aufenthaltsräumen (z. B. Wohnräumen) oder Arbeitsplät-

zen überschritten wird. Da für Neubauten und Arbeitsplätze in solchen Gebieten besondere Auflagen 

gelten, werden sie behördlich ausgewiesen und veröffentlicht. 

Das Kriterium für die Gebietsausweisung ist, dass in mindestens 75 Prozent des auszuweisenden 

Gebiets der Referenzwert in mindestens zehn Prozent der Anzahl der Gebäude überschritten wird. 

Dies bedeutet eine etwa dreimal häufigere Überschreitung als im restlichen Bundesgebiet. In Rhein-

land-Pfalz gibt es keine solchen Gebiete. Ob möglicherweise in kleineren Verwaltungseinheiten Vor-

sorgegebiete ausgewiesen werden sollten, soll mit zukünftigen, weitergehenden Messungen geprüft 

werden. 

Weitere Informationen zu Radon finden Sie im aktuell veröffentlichten Radonmaßnahmenplan sowie 

in den aktualisierten Radoninformationen auf der LfU-Homepage. 

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Radonmessung in der 

Bodenluft beantwortet das Landesamt für Geologie und Bergbau. Informationen zum Thema 
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Radonschutz von Neubauten und Radonsanierungen können dem „Radon-Handbuch“ des Bundes-

amts für Strahlenschutz entnommen werden. 

C.12 Fluglärm 

Der räumliche Geltungsbereich liegt im Einwirkungsbereich des an- und abfliegenden Flugverkehrs 

des Flughafens Frankfurt am Main jedoch nicht in dessen Lärmschutzbereich mit Auflagen zur 

Wohnbebauung (https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/laermschutzbereich-flughafen-

frankfurt). Unabhängig davon sind Lärmimmissionen des Flugbetriebs nicht auszuschließen. 

C.13 Pflanzen Vorschlagslisten  

Die nachfolgende Pflanzliste stellt eine Vorauswahl geeigneter Pflanzenarten dar, die in Anlehnung 

an die heutige potenzielle natürliche Vegetation und unter Berücksichtigung der kulturhistorischen 

Entwicklung des Natur- und Landschaftraumes als standortheimische Arten zusammengestellt 

wurde. Grundsätzlich wird die Pflanzung standortheimischer Arten angestrebt. Die Vorauswahl er-

setzt aber nicht die bei der Ausführungsplanung erforderliche ggf. dann abweichende Optimierung 

und standortbezogene Konkretisierung u.a. in Bezug auf aktuelle Erkenntnisse zur Klimaresilienz 

beispielsweise der Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) (ggf. Beratung mit der UNB). 

Wiesenanlagen am Ortsrand mit Kontakt zur freien Landschaft sind mit gebietseigenem standortan-

gepasstem Regiosaatgut aus dem Produktionsraum Nr.6 "Südwestdeutsches Berg- und Hügelland 

mit Oberrheingraben anzusäen.  

Das Anpflanzen besonders insektenfreundlicher Pflanzen, wie Salvia, Nepeta, Calamintha, Mo-

narda, Perovskia, Origanum, Crocus, Scilla, Chionodoxa, Achillea, Aster, Coreopsis, Echinacea, 

Hieracium, Liatris, Cytisus, Amorpha, Baptisia, Campanula, Geranium, Erodium und Peucedanum, 

ist wünschenswert. 

Da sich in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Plangebiet Rebflächen befinden, ist bei der Auswahl 

von Bäumen und Gehölzen darauf zu achten, dass diese keine roten Früchte tragen. Dies hilft po-

tenzielle Schädlinge (bspw. Kirschessigfliegen) fernzuhalten und somit Pflanzenschutzmittel zu re-

duzieren.  

Zur Unterpflanzung von Sträuchern und Bäumen werden trockenheitsresistente Stauden-, Geophy-

ten und Gräsermischungen empfohlen.  

Pflanzen Vorschlagsliste 

Straßenbäume - Sie sind meist unter nicht baum-
freundlichen Bedingungen wachsende Bäume im 
Straßenraum. Ihre Standorte sind geprägt von be-
schränkten Verhältnissen, sowohl im Boden 
(Platz, Qualität, Fremdstoffeintrag) als auch im 
lichten Raum (oberirdischer Platz für den Baum) 

Anlagenbäume - Sie sind Bäume für größere Grün-
flächen innerorts. Sie benötigen ausreichende 
Platzverhältnisse, sowohl im Boden als auch im 
lichten Raum. Teilweise neigen die Bäume zu He-
bungen im Wurzelbereich, daher sollten sie nicht 
direkt in die Nähe von Bauwerken gepflanzt werden 
(auch Gehwege oder Straßen) 

Bäume II. Ordnung (mittelgroße Bäume) 

Acer campestre - Feldahorn Acer campestre - Feldahorn 

Acer monspessulanum - Burgen Ahorn Acer monspessulanum - Burgen Ahorn 

Acer opalus -schneeballblättriger Ahorn Acer opalus - schneeballblättriger Ahorn 

Alnus cordata - Italienische Erle Acerx zoechense -Zoescheners Ahom( Roter Feld-
ahom) 

Alnus x spaethii - Spaeths Erle Aesculus x camea - Rotblühende Rosskastanie 

Amelanchierarborea - Baum-Felsenbirne Alnus incana - Grau-Erle 
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Carpinus betulus 'Fasti-giata', 'Frans Fon.', 'Lucas' 
-schmalkronige Hainbuche 

Celtis australis - südlicher Zürgelbaum 

Ostrya carpinifolia -Hopfenbuche Cornus mas - Komelkirsche 

  Fraxinus omus 'Mecsek' - Manna Esche 

  Fraxinus omus 'Obelisk', 'Rotterdam' - Manna 
Esche 

  Koelreuteria paniculata - Rispiger Blasenbaum 

  Malus spec. - Apfelbäume 

  Monis alba - Weißer Maulbeerbaum 

  Ostrya carpinifolia - Hopfenbuche 

  Quercus macranthera - Persische Eiche 

  Sorbus aria 'Magnifica' • echte Mehlbeere 

  Sorbus domestica - Speieriing 

  Sorbus latifolia - Breitblättrige Mehlbeere 

  Tilia cordata 'Rancho' – Winterlinde  
Bäume 1. Ordnung (große Bäume) 

Acer platanoides 'Emerald Qu.', 'Globosum', 'Olm-
sted' 

Juglans regia - Walnus 

Fraxinus angustifolia - Schmalblättrige Esche Platanus x hybride - Ahomblättrige Platane 

Quercus cerris - Zerreiche Tilia cordata 'Erecta', 'Greenspire', 'Roelvo' • Win-
terlinden Sorten divers. 

Quercus frainetto - Ungarische Eiche Tilia mandshurica -Mandschurische Linde 

Tilia tomentosa 'Szeleste' -schmalkronige Silber-
linde 

Tilia tomentosa - Silber Linde 

  Ulmus-Hybriden 'New Horizon', 'Columella', 'Lobel', 
'Rebona', 'Regal' 

 

Weitere Auswahlliste (*besonders geeignet für Anpflanzungen im Straßenraum und in Stellplatzflächen) 

Botanischer Name Deutscher Name Wuchsklasse 

Acer platanoides 

Acer platanoides ‘Allershausen’* 

Acer platanoides ‘Cleveland’* 

Acer platanoides ‘Columnare’* 

Spitzahorn 1. Ordnung 

2. Ordnung 

2. Ordnung 

2. Ordnung 

Acer pseudoplatanus Bergahorn 1. Ordnung 

Aesculus hippocastanum Rosskastanie 1. Ordnung 

Corylus colurna* Baumhasel 2. Ordnung 

Fagus sylvatica Rotbuche 1. Ordnung 

Juglans regia Walnuss 1. Ordnung 

Quercus petraea* Traubeneiche 1. Ordnung 

Quercus robur* 

Quercus robur ‘Fastigiata‘* 

Stieleiche 1. Ordnung 

2. Ordnung 

Tilia cordata 

Tilia cordata ‘Erecta‘* 

Tilia cordata ‘Greenspire‘* 

Tilia cordata ‘Rancho‘* 

Tilia cordata ‘Roelvo’* 

Winterlinde 1. Ordnung 

2. Ordnung 

2. Ordnung 

2. Ordnung 

2. Ordnung 

Acer campestre Feldahorn 2. Ordnung 

Carpinus betulus Hainbuche 2. Ordnung 

Malus sylvestris Holzapfel Kleinbaum 

Morus nigra Schwarze Maulbeere Kleinbaum 

Prunus avium Vogel-Kirsche 2. Ordnung 
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Pyrus pyraster Wildbirne 2. Ordnung 

Sorbus aria Mehlbeere 2. Ordnung 

Sorbus aucuparia Eberesche 2. Ordnung 

Sorbus domestica Speierling 2. Ordnung 

Sorbus torminalis Elsbeere 2. Ordnung 

Botanischer Name Deutscher Name 

Berberis vulgaris Gewöhnliche Berberitze 

Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Euonymus europaea Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare Liguster 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Prunus spinosa Schlehe 

Rosa canina Hunds-Rose 

Salix caprea Silber-Weide 

Salix cinerea Grau-Weide 

Salix purpurea Purpur-Weide 

Salix viminalis Korb-Weide 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

 

Auswahlliste für die Hausgärten 

Botanischer Name Deutscher Name Wuchsklasse 

Acer platanoides  
‘Cleveland’* 
‘Columnare‘* 

Spitzahorn 2.Ordnung 
Kegelform 
Säulenform 

Tilia cordata ** 
‘Rancho‘* 

Winterlinde 
Am.Stadtlinde 

2.Ordnung 

Acer campestre** 
’Elsrijk’* 
‘Elegant’* 

Feldahorn 
  

2.Ordnung 

Acer monspesulanum* Burgen-Ahorn 2.Ordnung 

Frarxinus ornus* Blumenesche 2.Ordnung 

Ostrya carpinifolia * Hopfenbuche 2.Ordnung 

Prunus avium ** 
Plena 

Vogelkirsche 
gefüllte 

2.Ordnung 

Pyrus communis** Kulturbirne 2.Ordnung 

Sorbus aria**/* Mehlbeere 2.Ordnung 

Sorbus aucuparia** Eberesche 2.Ordnung 

Aronia melanocarpa Apfelbeere 

Berberis vulgaris  Gewöhnliche Berberitze  

Cornus mas Kornelkirsche 

Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel  

Corylus avellana  Gewöhnliche Hasel  

Crataegus laevigata  Zweigriffliger Weißdorn  

Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn  
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Euonymus europaea  Pfaffenhütchen  

Ligustrum vulgare  Liguster  

Lonicera xylosteum  Rote Heckenkirsche  

Prunus spinosa  Schlehe  

Rhamnus cathartica Kreuzdorn 

Rosa canina  Hunds-Rose  

Rosa rubiginosa Weinrose 

Salix caprea  Silber-Weide  

Salix cinerea  Grau-Weide  

Salix purpurea  Purpur-Weide  

Salix viminalis  Korb-Weide  

Sambucus nigra  Schwarzer Holunder  

Viburnum lantana  Wolliger Schneeball  

Viburnum opulus  Gemeiner Schneeball  

 


